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Editorial

Liebe Landsleute, sehr geehrte Damen und Herren

Hoffentlich konnten Sie ein paar tolle Wintertage geniessen,

sind gesund durch die kalten Tage gekommen und blieben von

der diesjährigen Grippewelle verschont?

In meinem 1. Editorial habe ich Sie über verschiedene

Neuerungen innerhalb des Vereins informiert wie z. B. Neugestaltung

Homepage, die neue Vereinssoftware und der Facebook-

Auftritt des Schweizer Vereins in Liechtenstein.

In meinem 2. Editorial möchte ich ein aktuelles Thema aufgreifen:

„sozialversicherungsrechtliche Unterstellung bei

grenzüberschreitender Tätigkeit zwischen Liechtenstein und der

Schweiz."

Vielleicht haben Sie persönlich auch schon die Erfahrung
gemacht, dass es immer wieder Unterstellungsprobleme bei der

Sozialversicherung gibt? Da ich in der Treuhandbranche tätig
bin, sehe ich mich mit verschiedenen Beispielen aus der Praxis

konfrontiert und das AHV-Beitragsskriptum zählt fast schon

zu meiner Bettlektüre.

Seit dem 1. Januar 2008 findet bei der sozialversicherungsrechtlichen

Unterstellung bei grenzüberschreitender Tätigkeit

zwischen Liechtenstein und der Schweiz nicht mehr das

liechtensteinisch-schweizerische Abkommen über Soziale Sicherheit,

sondern die europäische Verordnung (EWG) Nr. 1408/71

über die Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit für
Wanderarbeiter Anwendung. Das bedeutet unter anderem,
dass eine Person, die sowohl in der Schweiz als auch in
Liechtenstein erwerbstätig ist, nur noch in ihrem Wohnsitzstaat

Sozialversicherungsbeiträge aufdas gesamt erzielte Einkommen

zu entrichten hat. Diese Änderung hatte zu einem erhöhten

Verwaltungsaufwand für die liechtensteinischen Arbeitgeber
sowie teilweise zu einer versicherungsrechtlichen Schlechterstellung

der betroffenen Grenzgänger geführt.

Die Regierung hat nun beschlossen, die Verordnung 883/2004/

EG mitsamt ihrer Durchführungsvorschriften in die Vaduzer

Konvention zu übernehmen. Das Übernahmepaket umfasst

Aufgrund der Bedeutung und Auswirkungen der Verordnung
aufdas Sozialversicherungssystem und den Wirtschaftsstand-

ort Liechtenstein wird die Regierung das Übernahmepaket
dem Landtag zur Zustimmung vorlegen. Die neue Regelung

wird also voraussichtlich im 2. Halbjahr 2015 in Kraft treten
können.

Im AHV-Beitragsskriptum ab Seite 14ff. können verschiedene

Beispiele, zur parallelen Beschäftigung in mehreren Staaten,

nachgelesen werden. Als Arbeitgeber ist man generell nicht
schlecht beraten, wenn man die persönliche Situation der

Mitarbeiter regelmässig überprüft, um Gewähr zu haben, dass die

Sozialyersicherungsbeiträge am richtigen Ort entrichtet werden.

Unter Umständen erspart man sich damit viel Umtriebe

und administrativen Aufwand!

Nun genug von diesem sachlichen Thema, ich werde jetzt
zusammen mit meiner Familie einen Spaziergang an der frischen

Luft machen, denn die Tage werden wieder länger und der

Frühling macht sich mit spürbar wärmeren Temperaturen
bemerkbar. Was mich betrifft werde ich sicherlich noch ein bis

zwei Schneetage geniessen, aber dann freue ich mich sehr

darauf, wenn ich mein Golfbag aus dem Keller holen kann. Offiziell

ist am 21. März der astronomische Frühlingsanfang - in
diesem Sinne „Winter ade, Frühling juhe..."

SASCHA BOLT, PRÄSIDENI

auch die Verordnung 465/2012/EU, mit
welcher die Verordnung 883/2004/EG

erstmals abgeändert wird. Die VO

465/2012/EU regelt die Versicherungszuständigkeit

bei gleichzeitiger Beschäftigung

in mehreren Staaten neu. Die

Zuständigkeit richtet sich neu nach dem

Umfang der jeweiligen Beschäftigung. Ist

die Tätigkeit im Wohnsitzstaat geringer als

25 %, so erfolgt die Unterstellung am Ort
der Haupterwerbstätigkeit. Mit dieser Regelung kann ein

Grossteil der Unterstellungsprobleme im Verhältnis Schweiz-

Liechtenstein gelöst werden.
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draussen sein...
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CONCORDIA - Verlässlich, lebensnah und leistungsstark!

CONCORDIA
Landesvertretung Liechtenstein

Kundencenter Schaan
Landstrasse 170
9494 Schaan
Telefon 00423/235 09 09

Kundencenter Eschen
St. Luzi-Strasse 18

9492 Eschen
Telefon 00423/235 09 20
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Unser Hifc Trennmulde - Pressmulden - Deckelmulden - wasserdichte Mulden

Trockensaugen von Kohle, Kies und Sägemehl - Aushub und Flachdächer
'

'

Muldenservice • Kanalreinigung • Kanalfemsehen • Leitungsortungen
Schächte und Ölabseheider saugen - Trockensaugen von Kies und Aushub Transporte •

Kranarbeiten • Kalk-, Beton- und Wurzelfräsen

Dienstleistungen in Gemeinden,
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9490 Vaduz

KANALREINIGUNG • MULDENSERVICE
Tel.+423 232 43 58 • www.rrr.li

_
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CH - Malbun - Buchserberg: Fondueabend mit musikalischer

Unterhaltung

Am 30. Jantiar 2015 stand eine Première auf dem Programm des

SchweizerVereins im Fürstentum Liechtenstein. Zum ersten Mal fand

der traditionelle Fondueabend im Malbun in der Schweiz anstatt im

Malbun in Liechtenstein statt.

Los ging es um 18 Uhr ab dem BahnhofBuchs. Vorstandsmitglied
Jasmin Meier hatte für die 70 angemeldeten Mitglieder des Schweizer

Verein RTB Busse organisiert, die alle sicher nach Malbun, Buchserberg,

brachte.

Im Berggasthaus Malbun, bei Familie Ladner angekommen, gab es

einen Apéro mit Weisswein, natürlich wie jedes Jahr vom Verein

offeriert. Im gemütlichen Saal mit vorbereiteten Instrumenten, die Spannung

auf die bevorstehende musikalische Vorstellung aufkommen

Hessen, suchten sich alle ein gemütliches Plätzchen für die nächsten

paar Stunden.

Nach den Willkommensgrüssen von Sascha Bolt, Präsident des Schweizer

Vereins, und der kurzen Vorbereitung über den Ablauf des Abends,

wurde das Fonduegericht an die Tische gebracht. Auch in Bezug aufdas

Fondue gab es dieses Jahr eine feine Überraschung: Zur Auswahl gab

es nämlich nicht nur das traditionelle Käsefondue sondern noch weitere

vier verschiedene Fondues mit Schinken und Speck, Champignons,

Schabizger oder Curry. Nach dem Fondue gehörte natürlich das

obligate „Kirsch-Verdauerli" dazu.

Um sich das einverleibte Fondue wieder abtrainieren zu können,

spielte Kurt Bolt gleich zum Tanz auf. Er machte tolle Musik und es

wurde ausgelassen getanzt. Die eingeladenen Mitglieder des Österreicher

Vereins im FL machten tolle Stimmung, weswegen wir sie auch

nächstes Jahr gerne wieder zu unserem Fondueanlass einladen werden.

Besten Dank an Jasmin Meier für die Organisation, an Familie Ladner

für ihre Gastfreundschaft und ein grosses Lob und besten Dank an

Kurt Bolt für die musikalische Unterhaltung.

BROGLE

BROGLE AG

Pflästerei- und Umgebungsarbeiten

T+423 233 17 71

www.brogLe.Li

St, Markusgasse 11

FL-9490 Vaduz

Sind Sie Schweizer oder Doppelbürger und
wohnen Sie im Fürstentum Liechtenstein?

Planen Sie in der Zukunft in der Schweiz zu
arbeiten oder zu studieren oder gar zu wohnen?

Wissen Sie was das Schweizer Militär von Ihnen will?
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365 Tage für Sie

im Dienst

SCHLOSS
APOTHEKE

Vaduz
Tel. 075/233 25 30

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8.00 - 18.30 Uhr
Sa 8.00 - 16.00 Uhr
So/Feiert. 10.00 -11.30 Uhr

Adventsanlass für die jüngsten Mitglieder des Schweizer Vereins

(Vaduz: Kinderlotto im Restaurant Engel

Am 30. November 2014 lud der Schweizer Verein im Fürstentum

Liechtenstein seine jüngsten Mitglieder zum traditionellen Kinder-

adventsanlass ein. 36 Mitglieder, 21 Kinder und 15 Begleitpersonen,

folgten der Einladung von Vorstandsmitglied Britta Eigner und trafen

sich um 14 Uhr zum Lottospielen im Saal des Restaurants Engel im
Städtle Vaduz.

Nach der kurzen Begrüssung und Erklärung der Spielregeln wurde

mit dem Lotto gestartet. Gespielt wurden vier Runden. Für die erste

und zweite Reihe gab es je einen Preis und für drei Reihen als Hauptpreis

einen DVD-Player oder eine PSP-Spielkonsole. Nach 2 Stunden

konzentriertem Lottospielen offerierte der Schweizer Verein allen

Kindern Chicken Nuggets

mit Pommes Frites. Zum
Abschied gab es dann für
alle Kinder ein Adventsgeschenk

vom Schweizer Verein.

Da ich von Euch

Kindern so tolle Rückmeldungen

über das Lottospielen
bekommen habe und ihr
euch wieder ein Kinderlotto

gewünscht habt, werde ich

Eurem Wunsch gerne
nachkommen und hoffe Euch

dieses Jahr wieder begrüs-

sen zu dürfen. Bis dann und

liebe Grüsse, Britta.

HAUPTPREISE

Am Freitag, 12.12.2014 hatte der Vorstand des Schweizer Vereins in
Liechtenstein die Möglichkeit unsere neue Botschafterin Florence

Tinguely-Mattli und ihre Mitarbeiterin Corinne Reber bei einem Apéro

mit Weindegustation von "Ritter Weine" näher kennenzulernen. Es gab

interessante Gespräche und wir freuen uns über eine gute Zusammenarbeit.

Anlässe 2015:

Fondueabend: Freitag, 30.01.2015

Kegelabend: Samstag, 21.03.2015

Jassabend: Freitag, 17.04.2015

Information Rekrutenschule: Mittwoch 27.05.2015

Familienwanderung: Sonntag 31.05.2015

Seniorenausflug: Mittwoch, 15.07.2015

9. Entenrennen /1. August-Feier: Samstag, 01.08.2015

Präsentation Gemeinde Schellenberg: Oktober 2015

68. Generalversammlung: Freitag, 13.11.2015

Kinderadvent: November 2015
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